Verordnung des SBFI 412.101.221.47

iiber die berufliche Grundbildung
Bickerin-Konditorin-Confiseurin/Bicker-Konditor-Confiseur
mit eidgenossischem Fihigkeitszeugnis (EFZ)

vom 27. Oktober 2010 (Stand am 1. Januar 2026)

21104 Biéckerin-Konditorin-Confiseurin EFZ/
Bécker-Konditor-Confiseur EFZ
Boulangeére-patissiére-confiseuse CFC/
Boulanger-pitissier-confiseur CFC
Panettiera-pasticciera-confettiera AFC/
Panettiere-pasticciere-confettiere AFC

21105 Backerei-Konditorei
21106 Konditorei-Confiserie

Das Staatssekretariat fiir Bildung, Forschung und Innovation (SBFI),

gestiitzt auf Artikel 19 des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002! (BBG),
auf Artikel 12 der Berufsbildungsverordnung vom 19. November 20032 (BBV)

und auf Artikel 4a Absatz 13 der Jugendarbeitsschutzverordnung

vom 28. September 20074 (ArGV 5),5

verordnet:

1. Abschnitt: Gegenstand, Fachrichtungen und Dauer

Art. 1 Berufsbild und Fachrichtungen

I Die Béckerin-Konditorin-Confiseurin und der Bécker-Konditor-Confiseur auf Stufe
EFZ beherrschen namentlich die folgenden Tétigkeiten und zeichnen sich durch die
folgenden Haltungen aus:®

a.  Sie verarbeiten und veredeln Rohstoffe und Halbfabrikate zu einem qualitativ
hochwertigen, breiten und konsumfertigen Sortiment von Konditorei-Produk-
ten und je nach Fachrichtung auch von Béickerei- oder Confiserie-Produkten;

AS 2010 6007
1 SR 412.10
2 SR 412.101

3 Der Verweis wurde in Anwendung von Art. 12 Abs. 2 des Publikationsgesetzes vom
18. Juni 2004 (SR 170.512) auf den 1. April 2024 angepasst (siche AS 2024 156).

4 SR 822.115

5 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

6 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).
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412.101.221.47 Berufsbildung

b.7 sie fiihren die Arbeiten mit den geeigneten Techniken, Gerdten, Maschinen
und Anlagen fachgerecht aus; dabei beriicksichtigen sie die Erndhrungsgrund-
sdtze und achten auf einen wirtschaftlichen und energieeffizienten Verarbei-
tungsprozess und auf eine mengengerechte Produktion;

c. sie kalkulieren Rezepte und Produkte und stellen die fachgerechte Lagerung,
Bewirtschaftung und Bereitstellung von Waren und Giitern sicher;

d. sie gestalten und kreieren einzigartige und innovative Produkte, welche die
Kunden iiberzeugen und zum Kauf animieren;

e. sie halten die Vorschriften der Hygiene, der Arbeitssicherheit, des Gesund-
heits- und des Umweltschutzes pflichtbewusst ein;

f.  sie zeichnen sich durch Kundenorientierung, Selbstdndigkeit sowie Sorgfalt
aus und stellen damit eine hohe Qualitdt und Verlédsslichkeit ihrer Arbeiten
sicher.

2 Innerhalb des Berufs Bickerin-Konditorin-Confiseurin auf Stufe EFZ oder Bécker-
Konditor-Confiseur auf Stufe EFZ gibt es folgende Fachrichtungen:

a. Bickerei-Konditorei;
b. Konditorei-Confiserie.

3 Die Fachrichtung wird vor Beginn der beruflichen Grundbildung im Lehrvertrag
festgehalten.

Art. 2 Dauer und Beginn
I Die berufliche Grundbildung dauert 3 Jahre.

2 Inhaberinnen und Inhabern eines eidgendssischen Berufsattest Backerin-Kondito-
rin-Confiseurin EBA/Bécker-Konditor-Confiseur EBA wird das erste Jahr der beruf-
lichen Grundbildung angerechnet.

3 Der Beginn der beruflichen Grundbildung richtet sich nach dem Schuljahr der zu-
standigen Berufsfachschule.

2. Abschnitt: Ziele und Anforderungen

Art. 3 Handlungskompetenzen

I Die Ziele und Anforderungen der beruflichen Grundbildung werden in Form von
Handlungskompetenzen nach den Artikeln 4-6 beschrieben.

2 Sie gelten fiir alle Lernorte.

7 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).
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Berufliche Grundbildung Bickerin-Konditorin-Confiseurin/ 412.101.221.47
Bicker-Konditor-Confiseur mit EFZ. V des SBFI

Art. 4 Fachkompetenz
Die Fachkompetenz umfasst Kenntnisse und Fahigkeiten in folgenden Bereichen:
a. Handwerk und Technologie;
b. Gestalten und Kreieren;
c. Betriebswirtschaft;
d.  Qualitdt und Sicherheit.

Art. 5 Methodenkompetenz

Die Methodenkompetenz umfasst Kenntnisse und Féahigkeiten in folgenden Berei-
chen:

a. Arbeitstechniken;
b. prozessorientiertes, vernetztes Denken und Handeln;
c. Informations- und Kommunikationsstrategien;
d. Lernstrategien;
e. Kreativititstechniken;
f.  Présentationstechniken.
Art. 6 Sozial- und Selbstkompetenz

Die Sozial- und Selbstkompetenz umfasst Kenntnisse und Fahigkeiten in folgenden
Bereichen:

a. eigenverantwortliches Handeln;
b. lebenslanges Lernen;
Kommunikationsfahigkeit;
Konfliktfahigkeit;
Teamfahigkeit;

/e o

Umgangsformen;
Belastbarkeit;

Fe oo

gesundheitsorientiert arbeiten.
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412.101.221.47 Berufsbildung

3. Abschnitt: Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz

Art. 78

I Die Anbieter der Bildung geben den Lernenden zu Beginn und wéhrend der Bildung
Vorschriften und Empfehlungen zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz und
zum Umweltschutz, insbesondere zur Gefahrenkommunikation (Gefahrensymbole,
Piktogramme, Gebotszeichen) in diesen drei Bereichen, ab und erkldren sie ihnen.

2 Diese Vorschriften und Empfehlungen werden an allen Lernorten vermittelt und in
den Qualifikationsverfahren beriicksichtigt.

3 Den Lernenden wird an allen Lernorten das Wissen iiber nachhaltige Entwicklung,
insbesondere iiber den Ausgleich zwischen gesellschaftlichen, 6kologischen und wirt-
schaftlichen Interessen vermittelt.

4In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1 ArGV 5 und geméss den Vorgaben nach
Artikel 4a Absatz 19 ArGV 5 konnen die Lernenden entsprechend ihrem Ausbildungs-
stand fiir die im Anhang zum Bildungsplan aufgefiihrten Arbeiten herangezogen wer-
den.

5 Voraussetzung fiir einen Einsatz nach Absatz 4 ist, dass die Lernenden entsprechend
den erhohten Gefdhrdungen ausgebildet, angeleitet und iiberwacht werden; diese be-
sonderen Vorkehrungen werden im Anhang zum Bildungsplan als begleitende Mass-
nahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes festgelegt.

4. Abschnitt: Anteile der Lernorte und Unterrichtssprache

Art. 8 Anteile der Lernorte

I Die Bildung in beruflicher Praxis erfolgt iiber die ganze Dauer der beruflichen
Grundbildung im Durchschnitt an 4 Tagen pro Woche.

2 Die schulische Bildung im obligatorischen Unterricht erfolgt in 1080 Lektionen. Da-
von entfallen auf den Sportunterricht 120 Lektionen.

3 Die {iiberbetrieblichen Kurse umfassen insgesamt mindestens 8 und hochstens
12 Tage zu 8 Stunden. Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung finden keine
iiberbetrieblichen Kurse mehr statt.

Art. 9 Unterrichtssprache

I Unterrichtssprache ist in der Regel die Landessprache des Schulortes.

8 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

9 Der Verweis wurde in Anwendung von Art. 12 Abs. 2 des Publikationsgesetzes vom
18. Juni 2004 (SR 170.512) auf den 1. April 2024 angepasst (siche AS 2024 156).
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Berufliche Grundbildung Bickerin-Konditorin-Confiseurin/ 412.101.221.47
Bicker-Konditor-Confiseur mit EFZ. V des SBFI

2 Zweisprachiger Unterricht in der Landessprache des Schulortes und in einer weite-
ren Landessprache oder in Englisch ist empfohlen.

3 Die Kantone konnen andere Unterrichtssprachen zulassen.

5. Abschnitt: Bildungsplan und Allgemeinbildung

Art. 10 Bildungsplan

I Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung liegt ein Bildungsplan vor, der von der
verantwortlichen Organisation der Arbeitswelt erarbeitet und vom SBFI genehmigt
ist.

2 Der Bildungsplan hat folgenden Inhalt:

a.  Er fiihrt die Inhalte der Grundbildung sowie die Bestimmungen zur Arbeits-
sicherheit, zum Gesundheitsschutz und zum Umweltschutz aus und bestimmt,
an welchen Lernorten welche Handlungskompetenzen vermittelt und gelernt
werden.

b. Er beinhaltet die Lektionentafel der Berufsfachschule.

c. Erbezeichnet die Trigerschaft der iiberbetrieblichen Kurse und legt deren Or-
ganisation und Aufteilung {iber die Dauer der beruflichen Grundbildung fest.

d.  Er bezieht die Handlungskompetenzen konsistent auf das Qualifikationsver-
fahren und beschreibt dessen System.

e.  Er fiihrt die begleitenden Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesund-
heitsschutzes in einem Anhang aus.10

3 Dem Bildungsplan angefligt ist das Verzeichnis der Instrumente zur Forderung der
Qualitét der beruflichen Grundbildung mit Angabe der Bezugsquelle.1!

4 12

Art. 11 Allgemeinbildung

Fiir den allgemeinbildenden Unterricht gilt die Verordnung des SBFI vom 9. April
202513 iiber die Mindestvorschriften fiir die Allgemeinbildung in der beruflichen
Grundbildung!4.

10 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

11 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

12 Aufgehoben durch Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, mit Wirkung seit
1. Jan. 2018 (AS 2017 6569).

13 SR 412.101.241

14 Der Verweis wurde in Anwendung von Art. 12 Abs. 2 des Publikationsgesetzes vom
18. Juni 2004 (SR 170.512) auf den 1. Jan. 2026 angepasst (siche AS 2025 593).
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412.101.221.47 Berufsbildung

6. Abschnitt:
Anforderungen an die Anbieter der betrieblich organisierten
Grundbildung

Art. 12 Fachliche Anforderungen an Berufsbildnerinnen und Berufsbildner!5

Die fachlichen Anforderungen an eine Berufsbildnerin oder einen Berufsbildner er-
fiillt, wer tiber eine der folgenden Qualifikationen verfiigt:16

a. Bickerin-Konditorin-Confiseurin EFZ/Bécker-Konditor-Confiseur EFZ mit
mindestens 3 Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet;

b. gelernte Biacker-Konditorin/gelernter Bicker-Konditor mit mindestens 3 Jah-
ren beruflicher Praxis im Lehrgebiet;

c. gelernte Konditorin-Confiseurin/gelernter Konditor-Confiseur mit mindes-
tens 3 Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet;

d. einschligiger Abschluss der hoheren Berufsbildung.

Art. 13 Hochstzahl der Lernenden

1 Betriebe, die eine Berufsbildnerin oder einen Berufsbildner zu 100 Prozent oder
zwei Berufsbildnerinnen oder Berufsbildner zu je mindestens 60 Prozent beschéfti-
gen, diirfen eine lernende Person ausbilden.!?

2 Mit jeder zusétzlichen Beschéftigung einer Fachkraft zu 100 Prozent oder von zwei
Fachkriften zu je mindestens 60 Prozent darf eine weitere lernende Person im Betrieb
ausgebildet werden.!8

3 Als Fachkraft gilt, wer im Fachbereich der lernenden Person iiber ein eidgendssi-
sches Fahigkeitszeugnis oder iiber eine gleichwertige Qualifikation verfiigt.!®

4 In Betrieben, die nur eine lernende Person ausbilden diirfen, kann eine zweite ler-
nende Person ihre Bildung beginnen, wenn die erste in das letzte Jahr der beruflichen
Grundbildung eintritt.20

5 In besonderen Fillen kann die kantonale Behorde einem Betrieb, der sei"t mehreren
Jahren Lernende mit {iberdurchschnittlichem Erfolg ausgebildet hat, die Uberschrei-
tung der Hochstzahl der Lernenden bewilligen.

15 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018

(AS 2017 6569).

16 Fassung gemiss Ziff. [ der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

17" Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

18 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

19 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

20 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).
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Berufliche Grundbildung Bickerin-Konditorin-Confiseurin/ 412.101.221.47
Bicker-Konditor-Confiseur mit EFZ. V des SBFI

7. Abschnitt:
Lerndokumentation, Bildungsbericht und Leistungsdokumentation?!

Art. 1422 Lerndokumentation

1 Die lernende Person fiihrt wihrend der Bildung in beruflicher Praxis eine Lerndo-
kumentation, in der sie laufend alle wesentlichen Arbeiten im Zusammenhang mit den
zu erwerbenden Handlungskompetenzen festhélt.

2 Mindestens einmal pro Semester kontrolliert und unterzeichnet die Berufsbildnerin
oder der Berufsbildner die Lerndokumentation und bespricht sie mit der lernenden
Person.

Art. 14423 Bildungsbericht

I Die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner hilt am Ende jedes Semesters den Bil-
dungsstand der lernenden Person in einem Bildungsbericht fest. Sie oder er stiitzt sich
dabei auf die Leistungen in der beruflichen Praxis und auf Riickmeldungen iiber die
Leistungen in der Berufsfachschule und in den iiberbetrieblichen Kursen. Sie oder er
bespricht den Bildungsbericht mit der lernenden Person.

2 Die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner und die lernende Person vereinbaren
wenn notig Massnahmen zum Erreichen der Bildungsziele und setzen dafiir Fristen.
Sie halten die getroffenen Entscheide und vereinbarten Massnahmen schriftlich fest.

3 Die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner iiberpriift die Wirkung der vereinbarten
Massnahmen nach der gesetzten Frist und hélt den Befund im nichsten Bildungsbe-
richt fest.

4 Werden trotz der vereinbarten Massnahmen die Ziele nicht erreicht oder ist der Aus-
bildungserfolg gefdhrdet, so teilt die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner dies den
Vertragsparteien und der kantonalen Behdrde schriftlich mit.

Art. 15 Leistungsdokumentation in der schulischen Bildung und
in der schulisch organisierten Grundbildung?4

Die Anbieter der schulischen Bildung und die Anbieter schulisch organisierter Grund-
bildungen dokumentieren die Leistungen der Lernenden in den unterrichteten Berei-
chen und stellen ihnen am Ende jedes Semesters ein Zeugnis aus.

21 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

22 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

23 Eingefligt durch Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

24 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).
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412.101.221.47 Berufsbildung

8. Abschnitt: Qualifikationsverfahren

Art. 16 Zulassung

Zu den Qualifikationsverfahren wird zugelassen, wer die berufliche Grundbildung er-
worben hat:

a. nach den Bestimmungen dieser Verordnung;
b. in einer vom Kanton dafiir zugelassenen Bildungsinstitution; oder

c. ausserhalb eines geregelten Bildungsganges und:

1. die nach Artikel 32 BBV erforderliche Erfahrung erworben hat,

2.25 von dieser beruflichen Erfahrung mindestens drei Jahre im Bereich der
Béckerin-Konditorin-Confiseurin EFZ und des Backer-Konditor-Confi-
seurs EFZ erworben hat, und

3.26 glaubhaft macht, den Anforderungen der jeweiligen Qualifikationsver-
fahren gewachsen zu sein.

Art. 17 Gegenstand der Qualifikationsverfahren

In den Qualifikationsverfahren ist nachzuweisen, dass die Handlungskompetenzen
nach den Artikeln 4-6 erworben worden sind.

Art. 18 Umfang und Durchfiihrung des Qualifikationsverfahrens
mit Abschlusspriifung

I Im Qualifikationsverfahren mit Abschlusspriifung werden die nachstehenden Qua-
lifikationsbereiche wie folgt gepriift:

a. Praktische Arbeit, als vorgegebene praktische Arbeit (VPA) im Umfang von
12—16 Stunden. Dieser Qualifikationsbereich wird gegen Ende der berufli-
chen Grundbildung gepriift. Die lernende Person muss zeigen, dass sie fahig
ist, die geforderten Tatigkeiten fachlich korrekt sowie bedarfs- und situations-
gerecht auszufiihren. Die Lerndokumentation und die Unterlagen der iiberbe-
trieblichen Kurse diirfen als Hilfsmittel verwendet werden.

b.27 Berufskenntnisse, im Umfang von 4 '; Stunden; dieser Qualifikationsbereich
wird gegen Ende der beruflichen Grundbildung gepriift. Die lernende Person
wird sowohl schriftlich wie miindlich befragt; die miindliche Priifung dauert
eine halbe Stunde.

25 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018

(AS 2017 6569).

26 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

27 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).
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Berufliche Grundbildung Bickerin-Konditorin-Confiseurin/ 412.101.221.47
Bicker-Konditor-Confiseur mit EFZ. V des SBFI

c. Allgemeinbildung. Der Qualifikationsbereich richtet sich nach der Verord-
nung des SBFI vom 9. April 202528 {iber die Mindestvorschriften fiir die All-
gemeinbildung in der beruflichen Grundbildung?9.

2In jedem Qualifikationsbereich beurteilen mindestens zwei Priifungsexpertinnen
oder -experten die Leistungen.

Art. 19 Bestehen, Notenberechnung, Notengewichtung
! Das Qualifikationsverfahren mit Abschlusspriifung ist bestanden, wenn:

a.  der Qualifikationsbereich «praktische Arbeit» mit der Note 4 oder hoher be-
wertet wird; und

b. die Gesamtnote 4 oder hoher erreicht wird.

2 Die Gesamtnote ist das auf eine Dezimalstelle gerundete Mittel der gewichteten No-
ten der einzelnen Qualifikationsbereiche der Abschlusspriifung sowie der gewichteten
Erfahrungsnote.

3 Die Erfahrungsnote ist das auf eine ganze oder halbe Note gerundete Mittel aus der
Summe der sechs Semesterzeugnisnoten des berufskundlichen Unterrichts.30

4 Fir die Berechnung der Gesamtnote werden die einzelnen Noten wie folgt gewich-
tet:

a. praktische Arbeit: 50 %;
b. Berufskenntnisse: 20 %;
c. Allgemeinbildung: 20 %;
d.  Erfahrungsnote: 10 %.

Art. 20 Wiederholungen

I Die Wiederholung des Qualifikationsverfahrens richtet sich nach Artikel 33 BBV.
Muss ein Qualifikationsbereich wiederholt werden, so ist er in seiner Gesamtheit zu
wiederholen.

2 Wird die Abschlusspriifung ohne erneuten Besuch der Berufsfachschule wiederholt,
so wird die bisherige Note beibehalten. Wird der berufskundliche Unterricht wéhrend
mindestens 2 Semestern wiederholt, so zahlen fiir die Berechnung der Erfahrungsnote
nur die neuen Noten.

28 SR 412.101.241

29 Der Verweis wurde in Anwendung von Art. 12 Abs. 2 des Publikationsgesetzes vom
18. Juni 2004 (SR 170.512) auf den 1. Jan. 2026 angepasst (siche AS 2025 593).

30 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).
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Art. 21 Spezialfall

I Hat eine lernende Person die Vorbildung ausserhalb der geregelten beruflichen
Grundbildung erworben und die Abschlusspriifung nach dieser Verordnung absol-
viert, so entféllt die Erfahrungsnote.

2 Fiir die Berechnung der Gesamtnote werden die einzelnen Noten wie folgt gewich-
tet:

a. praktische Arbeit: 50 %;
b. Berufskenntnisse: 30 %;
c. Allgemeinbildung: 20 %.

9. Abschnitt: Ausweise und Titel

Art. 22

I Wer ein Qualifikationsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, erhélt das eidgendssi-
sche Fahigkeitszeugnis EFZ.

2 Das Fahigkeitszeugnis berechtigt, den gesetzlich geschiitzten Titel «Béckerin-Kon-
ditorin-Confiseurin EFZ» oder «Bécker-Konditor-Confiseur EFZ» zu fiihren.3!

2bis Es fiihrt die Fachrichtung auf.32

3 Ist das Fahigkeitszeugnis mittels Qualifikationsverfahren mit Abschlusspriifung er-
worben worden, so wird im Notenausweis aufgefiihrt:

die Gesamtnote;

die Noten jedes Qualifikationsbereichs der Abschlusspriifung sowie, unter
dem Vorbehalt von Artikel 21 Absatz 1, die Erfahrungsnote;

c. die Fachrichtung.

10. Abschnitt:
Schweizerische Kommission fiir Berufsentwicklung und Qualitéit
der Produktionsberufe der Bickerei-Konditorei-Confiserie33

Art. 23

I Die Schweizerische Kommission fiir Berufsentwicklung und Qualitét der Produkti-
onsberufe der Bickerei-Konditorei-Confiserie setzt sich zusammen aus:

31 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

32 Eingefiigt durch Ziff. I der V des SBFI vom 26. Okt. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024
(AS 2023 637).

33 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).
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Berufliche Grundbildung Bickerin-Konditorin-Confiseurin/ 412.101.221.47
Bicker-Konditor-Confiseur mit EFZ. V des SBFI

sechs bis acht Vertreterinnen oder Vertretern des Schweizerischen Bécker-
Confiseurmeister-Verbands (SBC);

einer Vertreterin oder einem Vertreter der Richemont-Fachschule;
einer Vertreterin oder einem Vertreter der Fachlehrerschaft;

einer Vertreterin oder einem Vertreter des Schweizer Béckerei- und Kondito-
rei-Personal-Verbands (sbkpv);

je mindestens einer Vertreterin oder einem Vertreter des Bundes und der Kan-
tone.34

2 Die Sprachregionen miissen gebiihrend vertreten sein.

3 Die K

ommission konstituiert sich selbst.

4 Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:

a.

Sie tiberpriift diese Verordnung und den Bildungsplan mindestens alle fiinf
Jahre auf wirtschaftliche, technologische, dkologische und didaktische Ent-
wicklungen; dabei beriicksichtigt sie allfdllige neue organisatorische Aspekte
der beruflichen Grundbildung.

Beobachtet sie Entwicklungen, die eine Anderung dieser Verordnung erfor-
dern, so ersucht sie die zustéindige Organisation der Arbeitswelt, dem SBFI
die entsprechende Anderung zu beantragen.

Beobachtet sie Entwicklungen, die eine Anpassung des Bildungsplans erfor-

dern, so stellt sie der zustidndigen Organisation der Arbeitswelt Antrag auf

Anpassung des Bildungsplans.

Sie nimmt Stellung zu:

1. den Instrumenten fiir die Validierung von Bildungsleistungen,

2. den Instrumenten zur Sicherstellung und Umsetzung der beruflichen
Grundbildung sowie zur Forderung der Qualitit, insbesondere zu den

Ausfiihrungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Abschluss-
priifung.35

11. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 24

Authebung bisherigen Rechts

I Es werden aufgehoben:

34 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).

35 Fassung gemiss Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).
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a. das Reglement vom 20. August 199736 iiber die Ausbildung und die Lehr-
abschlusspriifung der gelernten Backerin-Konditorin/des gelernten Bécker-
Konditors;

b. der Lehrplan vom 20. August 199737 fiir den beruflichen Unterricht der ge-
lernten Béckerin-Konditorin/des gelernten Bécker-Konditors;

c. das Reglement vom 5. Februar 200138 iiber die Ausbildung und die Lehr-ab-
schlusspriifung der gelernten Konditorin-Confiseurin/des gelernten Konditor-
Confiseurs;

d. der Lehrplan vom 5. Februar 200139 fiir den beruflichen Unterricht der gelern-
ten Konditorin-Confiseurin/des gelernten Konditor-Confiseurs.

2 Die Genehmigung des Reglements vom 24. November 1988 iiber die Einflihrungs-
kurse fiir Backer- und Backer-Konditoren-Lehrlinge wird widerrufen.

3 Die Genehmigung des Reglements vom 19. Mai 2003 iiber die Einfithrungskurse fiir
Konditorin-Confiseurin und Konditor-Confiseur wird widerrufen.

Art. 25 Ubergangsbestimmungen

I Lernende, die ihre Bildung als Béckerin-Konditorin/Backer-Konditor und Kondito-
rin-Confiseurin/Konditor-Confiseur vor dem 1. Januar 2011 begonnen haben, schlies-
sen sie nach bisherigem Recht ab.

2 Wer die Lehrabschlusspriifung fiir Backerin-Konditorin/Backer-Konditor und Kon-
ditorin-Confiseurin/Konditor-Confiseur bis zum 31. Dezember 2015 wiederholt, kann
verlangen, nach bisherigem Recht beurteilt zu werden.

Art. 25a40 Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 1. November 2017

! Lernende, die ihre Bildung als Béckerin-Konditorin-Confiseurin oder Bécker-Kon-
ditor-Confiseur vor dem Inkrafttreten der Anderung vom 1. November 2017 begonnen
haben, schliessen sie nach bisherigem Recht ab, ldngstens jedoch bis zum 31. Dezem-
ber 2022.

2 Kandidierende, die das Qualifikationsverfahren mit Abschlusspriifung fiir Backerin-
Konditorin-Confiseurin oder Béacker-Konditor-Confiseur bis zum 31. Dezember 2022
wiederholen, werden nach bisherigem Recht beurteilt. Auf ihren schriftlichen Antrag
hin werden sie nach neuem Recht beurteilt.

3 Die Bestimmungen von Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b kommen ab dem 1. Januar
2021 zur Anwendung.

36 BBI1997 IV 1288

37 BBI1997 IV 1288

38 BBI12001 1492

39 BBI12001 1492

40 Eingefiigt durch Ziff. I der V des SBFI vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 6569).
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Berufliche Grundbildung Bickerin-Konditorin-Confiseurin/ 412.101.221.47
Bicker-Konditor-Confiseur mit EFZ. V des SBFI

Art. 26 Inkrafttreten
I Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

2 Die Bestimmungen iiber Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel (Art. 16-22)
treten am 1. Januar 2014 in Kraft.

13/14



412.101.221.47 Berufsbildung

14/14



	1. Abschnitt: Gegenstand, Fachrichtungen und Dauer
	Art. 1 Berufsbild und Fachrichtungen
	Art. 2 Dauer und Beginn

	2. Abschnitt: Ziele und Anforderungen
	Art. 3 Handlungskompetenzen
	Art. 4 Fachkompetenz
	Art. 5 Methodenkompetenz
	Art. 6 Sozial- und Selbstkompetenz

	3. Abschnitt: Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz
	Art. 7

	4. Abschnitt: Anteile der Lernorte und Unterrichtssprache
	Art. 8 Anteile der Lernorte
	Art. 9 Unterrichtssprache

	5. Abschnitt: Bildungsplan und Allgemeinbildung
	Art. 10 Bildungsplan
	Art. 11 Allgemeinbildung

	6. Abschnitt:  Anforderungen an die Anbieter der betrieblich organisierten  Grundbildung
	Art. 12 Fachliche Anforderungen an Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
	Art. 13 Höchstzahl der Lernenden

	7. Abschnitt:  Lerndokumentation, Bildungsbericht und Leistungsdokumentation
	Art. 14  Lerndokumentation
	Art. 14a  Bildungsbericht
	Art. 15 Leistungsdokumentation in der schulischen Bildung und in der schulisch organisierten Grundbildung

	8. Abschnitt: Qualifikationsverfahren
	Art. 16 Zulassung
	Art. 17 Gegenstand der Qualifikationsverfahren
	Art. 18 Umfang und Durchführung des Qualifikationsverfahrens  mit Abschlussprüfung
	Art. 19 Bestehen, Notenberechnung, Notengewichtung
	Art. 20 Wiederholungen
	Art. 21 Spezialfall

	9. Abschnitt: Ausweise und Titel
	Art. 22

	10. Abschnitt:  Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität der Produktionsberufe der Bäckerei-Konditorei-Confiserie
	Art. 23

	11. Abschnitt: Schlussbestimmungen
	Art. 24 Aufhebung bisherigen Rechts
	Art. 25 Übergangsbestimmungen
	Art. 25a  Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 1. November 2017
	Art. 26 Inkrafttreten


		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2025-10-17T12:29:51+0200
	3003 Bern, Schweiz
	Systematische Rechtssammlung des Bundesrechts.




